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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig (Art. 105 AsylG; Art. 31 ff. VGG) und die
Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt, so dass auf die Beschwerde - unter Vorbehalt
nachfolgender Erwägung - einzutreten ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG, Art. 108 Abs. 3 AsylG
und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Das Gericht entscheidet über diese endgültig (Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es die Vorinstanz ablehnt,
das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), ist
die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt,
ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5
E. 3.1; 2012/4 E. 2.2; je m.w.H.). Die Fragen der Flüchtlingseigenschaft und der
Asylgewährung sowie die allfällige Feststellung der Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit
und/oder Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzuges unter Art. 83 Abs. 2-4 AIG und damit
verknüpft die allfällige Anordnung einer vorläufigen Aufnahme waren demgegenüber im
vorinstanzlichen Verfahren nicht zu prüfen. Sie können folglich nicht zum Gegenstand des
Beschwerdeverfahrens gemacht werden, weshalb auf die entsprechenden Anträge des
Beschwerdeführers nicht einzutreten ist.

E. 1.3
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise
einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durchführung eines
Schriftenwechsels und mit summarischer Begründung zu behandeln ist (Art. 111a Abs. 1
und 2 AsylG).

E. 2.1
Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung korrekt erwogen, dass gemäss den
Bestimmungen der Dublin-III-VO grundsätzlich die Niederlande für die Behandlung des
Asylgesuchs des Beschwerdeführers zuständig ist, dass das niederländische Asylsystem
keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs.
2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen
Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art.



17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie namentlich die Vorbringen des
Beschwerdeführers in Hinblick auf die geltend gemachte mangelhafte Unterbringung
(kaltes Zimmer), unzureichende Verpflegung (nur eine Mahlzeit am Tag) und fehlende
medizinische Behandlung seiner gesundheitlichen Leiden (Asthma, Beeinträchtigung der
Sehfähigkeit auf dem rechten Auge) berücksichtigt und rechtsprechungskonform
gewürdigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach
Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August
1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt
der Schweiz abgesehen. Sie hat dabei insbesondere berücksichtigt, dass dem
Beschwerdeführer in den Niederlanden der Zugang zu einer allenfalls erforderlichen
medizinischen Behandlung offensteht. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art.
31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und
hat in Anwendung von Art. 44 AsylG seine Wegweisung in die Niederlande angeordnet.
Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.

E. 2.2
Was der Beschwerdeführer auf Rechtsmittelebene vorbringt, vermag daran nichts zu
ändern. In der Beschwerdebegründung wiederholt er hinsichtlich seines
Gesundheitszustandes sein Vorbringen aus dem persönlichen Dublin-Gespräch vom 17.
Dezember 2024 und äussert den Wunsch, in der Schweiz medizinisch behandelt zu werden.
Die wiederholend vorgebrachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Asthma und
Beeinträchtigung der Sehfähigkeit auf dem rechten Auge) sind im Lichte der
diesbezüglichen Rechtsprechung (vgl. anstatt vieler: Urteil des BVGer F-3746/2023 vom
11. Juli 2023 E. 6.4 unter Verweis auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte [EGMR] Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, Grosse
Kammer, 41738/10, §§ 180-193; letzteres bestätigt durch Urteil des EGMR Savran gegen
Dänemark vom 7. Dezember 2021, Grosse Kammer, 57467/15, §§ 121 ff.) nicht als derart
schwerwiegend anzusehen, dass aus humanitären Gründen oder gar wegen einer drohenden
Verletzung von Art. 3 EMRK von einer Überstellung in die Niederlande abgesehen werden
müsste. Im Übrigen verfügen die Niederlande über eine ausreichende medizinische
Infrastruktur für ihre Behandlung (vgl. Urteil des BVGer F-5943/2024 vom 25. September
2024 E. 4.4) und sind gemäss Art. 19 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von
Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) verpflichtet,
dem Beschwerdeführer die erforderliche medizinische Versorgung zugänglich zu machen.
Es liegen keine Hinweise vor, wonach die Niederlande dem Beschwerdeführer eine
adäquate medizinische Behandlung verweigern würden. Die persönliche Präferenz des
Beschwerdeführers für eine medizinische Behandlung in der Schweiz ist rechtlich
unerheblich.

E. 3
Nach dem Gesagten ist die angefochtene Verfügung vom 18. Dezember 2024 nicht zu
beanstanden und die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

E. 4
Mit vorliegendem Urteil wird der Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung
gegenstandslos und der am 30. Dezember 2024 angeordnete Vollzugsstopp fällt dahin.

E. 5



Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist abzuweisen, da die
Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtslos zu
bezeichnen sind und dies auch im Gesuchszeitpunkt waren. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG)
und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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